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P R O T O K O L L  

über die Gemeinderatssitzung 

am Mittwoch, 6. Mai 2020     

 im Gemeindesitzungssaal 

 

 
Beginn: 19:30 Uhr                                                  Ende: 23:15 Uhr 
 
Anwesende: 
 
Herr Bürgermeister:                        LAbg. Ing. Alois Margreiter als Vorsitzender    
Frau Bürgermeisterstellvertreterin:    Martina Lichtmannegger  
 
Die Gemeinderäte:                                                     Außerdem anwesend: - 
GV Josef Schwaiger (ÖVP)      
GV Josef Auer (ÖVP)                                                  
GR Andreas Sappl (ÖVP) Entschuldigt war: -  
GR Maria Gschwentner (ÖVP)    
GR Franz Moser (ÖVP)           
GR Daniela Brandacher (ÖVP)   
GR Patrick Gruber (JB)                                               Nicht entschuldigt war: -    
GR Markus Luger (FPÖ)    
GR Peter Bramböck (FPÖ)    
GV Johann Schwaiger (PUB)                                      Zuhörer: 3 
GR Peter Hohlrieder (PUB)    
GR Hermann Manzl (SPÖ)  Schriftführer:  
GR Klaus Plangger (SPÖ) Amtsleiter Mag. iur. Thomas Rangger 
                                                                                       
 
Die Einladung sämtlicher Mitglieder der Gemeindevertretung erscheint ausgewiesen.  
Die Gemeindevertretung zählt 15 Mitglieder, anwesend sind hiervon 15; die Sitzung ist daher  
beschlussfähig. 
 
 
Tagesordnung:  

Pkt.  
1. Genehmigung des Sitzungsprotokolles vom 12.12.2019; Berichte des Bürgermeisters 
2. Beratung und Beschlussfassung über den Umbau und die Neuorganisation vom Bürgerbüro 
3. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der 

Teilungsurkunde GZ: 725/2019GT vom Vermessungsbüro TRIGONOS (Einfahrt Ried) 
4. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der 

Vermessungsurkunde GZL.: 14708/17 vom Vermessungsbüro DI Norbert Mayr 
(Wegverbreiterung ĂHeisenñ) 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der 
Teilungsurkunde GZ: 647/2019GT vom Vermessungsbüro TRIGONOS (DI Ingruber Oswald) 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der 
Vermessungsurkunde GZ: LI-5330/19 vom Amt der Tiroler Landesregierung (SI Fischlehen) 
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7. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 
von Gste. 6099/2 und 6113, KG Breitenbach am Inn (Teilflächen; Erich Rinnergschwentner, 
eFWP-505-2019-00007), von Freiland in ĂSonderflªche Hofstelle mit Erhºhung der zul. 
Wohnnutzflªcheñ gemªÇ Ä 44 Abs. 2 und 11 iVm. Ä 43 Abs. 7 TROG 2016 mit max. 370 mĮ 
Wohnnutzfläche   

8. Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung eines Mitarbeiterparkplatzes für die NMS 
und den Kindergarten auf Gst. 5532/4, EZ 22, KG Breitenbach 

9. Beratung und Beschlussfassung ¿ber die Errichtung der Busbucht ĂFirstñ 
10. Beratung und ev. Beschlussfassung über den Verkauf einer Teilfläche von Gst. 6/1, KG 

Breitenbach (Wald Feuerrain) an Birgit Ruprechter 
11. Beratung und Beschlussfassung ¿ber die ¦bernahme des Interessentenweges ĂWaldtalñ 
12. Beratung und Beschlussfassung über eine Absichtserklärung betreffend das Gst. Nr. 3851/1, 

KG Breitenbach (Johannes Röck) 
13. Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung des Zuschusses für den Alpenverein 

Mittleres Unterinntal, Ortsgruppe Kundl/Breitenbach 
14. Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme der Kosten für die Rauschbrandimpfung 
15. Berichte der Ausschussobleute 
16. Personalangelegenheiten 
17. Anträge, Anfragen und Allfälliges  

a)  Architektenauftrag Volksschule 
b)  Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im 

Bereich der Grundstücke 2738/5 und 5684/1, KG Breitenbach (Teilflächen; Thaler Josef, 
eFWP-505-2018-00007) von Freiland in ĂSonderflªche Hofstelleñ gemªÇ Ä 44 in 
Verbindung mit § 43 Abs. 7 TROG 2016 

c)  Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im 
Bereich der Grundstücke 5127, 5524, 5104/1, 5151/2, 5133, 5144/1 und 5124, KG 
Breitenbach (Teilflächen; Martin Brunner, eFWP-505-2018-00005) von Freiland bzw. von 
ĂSonderflªche Hofstelleñ in ĂSonderflªche Hofstelle mit Objekten auf mehreren nicht 
zusammenhªngenden Grundflªchenñ gemªÇ Ä 44 Abs. 12 in Verbindung mit § 43 Abs. 7 
TROG 2016 

d)  Ansuchen SV Breitenbach 
e)  Vergabe Verkehrsplanung Einbindung Radweg bei Innbrücke 

 
 
Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 

 
Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und geht zur Tagesordnung über. 
 
 
1. Genehmigung des Sitzungsprotokolles vom 12.12.2019; Berichte des Bürgermeisters 
 
 
Der Bürgermeister stellt das Protokoll der Sitzung vom 12.12.2019 zur Diskussion. 
 
Beschluss: 
 
Das Sitzungsprotokoll der GR-Sitzung vom 12.12.2019 wird von den bei dieser Sitzung 
anwesenden Gemeinderäten einstimmig per Akklamation angenommen. 
 
Berichte des Bürgermeisters:  
 

- COVID-19 (stark zusammengefasst):  
Am 22.03.2020 wurde der erste Fall von COVID-19 in der Gemeinde Breitenbach am Inn 
bekannt. Anschließend sind maximal vier Personen gleichzeitig, in Summe aber lediglich 
sechs verschiedene Personen, positiv auf COVID-19 getestet worden. Seit 17.04.2020 
wurde kein Gemeindebürger mehr positiv getestet.  
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Die Schulen sowie der Kindergarten waren geöffnet, aber fast alle Kinder wurden zu Hause 
betreut. In der VS waren sogar durchschnittlich weniger als fünf Kinder und in der NMS oft 
nur ein Kind anwesend.  
Das Gemeindeamt wurde mit 16.03.2020 für den Parteienverkehr geschlossen. Gleichzeitig 
wurden Verwaltung, Bauhof und Reinigung auf das Notwendigste heruntergefahren. Der 
Bauhof wurde mit 14.04.2020 wieder hochgefahren. Das Gemeindeamt wird ab 11.05.2020 
wieder für den Parteienverkehr geöffnet werden.  
Der Ausschluss der Öffentlichkeit bei Gemeinderatssitzungen fiel mit 01.05.2020 weg. 
Obwohl anders ausgeschrieben, kann diese Sitzung öffentlich geführt werden. Die Vorlage 
sowie Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde 
Breitenbach am Inn für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 108 TGO 2001 wird bei der 
nächsten Gemeinderatssitzung behandelt werden. 

 
- Neubau Volksschule: 

Dank der frühzeitigen Beantragung sind die schriftlichen Zusagen vom Land Tirol in der 
Höhe von EUR 4,15 Millionen aufrecht. Das Land Tirol gewährt den Gemeinden zusätzlich 
EUR 30 Mio. als teilweise Kompensation für den Rückgang der Abgaben-Ertragsanteile 
und EUR 40 Mio. zusätzliche Förderungen für bereits bewilligte Projekte. Um die 
verbleibenden EUR 5,3 Mio. leichter finanzieren zu können, wurde inzwischen ein weiterer 
Antrag an das Land Tirol gestellt. 
Der Gemeindeverband schätzt, dass die Abgaben-Ertragsanteile um ca. 10 % zurückgehen 
werden. Das würde die Gemeinde Breitenbach am Inn mit ca. EUR 300.000,- belasten. 
Inzwischen wurde bereits schriftlich eine Kompensation in der Höhe von EUR 133.452,- 
vom Land Tirol zugesichert. 
Da bei der Containerschule mehr errichtet werden muss als geplant, werden die 
Gesamtkosten auf ca. EUR 350.000,- brutto steigen. 

 
- Verschiebung von Projekten? 

Ob Projekte wie Geschwindigkeitsmessung, Breitbandausbau oder Errichtung Radweg 
verschoben werden oder nicht, soll bis Sommer 2020 feststehen. 

 
- Verkauf VS Haus: 

Mit dem Schreiben vom 24.02.2020 wurden alle Gemeindebürger der Ortsteile Haus, 
Oberberg und Peisselberg vom beabsichtigten Verkauf des Grundstückes der ehemaligen 
Volksschule Haus im Ausmaß von 1.328 m² verständigt. Durch die 142 Briefe langten 
sechs schriftliche Bewerbungen beim Gemeindeamt ein. Aufgrund evident zu haltender 
älterer Bewerbungen sind nunmehr in den nächsten Wochen Gespräche mit insgesamt 
zehn BewerbernInnen zu führen. 

 
- Haltestellen-Überprüfungen: 

Bei den Haltestellenüberprüfungen im November 2019 wurden bei den Haltestellen 
Firstsiedlung und Egg Mängel festgestellt. Bei der Haltestelle Firstsiedlung wird die 
Haltestelle verlegt werden und die Haltestelle Egg wird höchstwahrscheinlich aufgelassen 
werden. 

 
- Schutzweg Strass: 

Der Schutzweg Strass wurde von der BH Kufstein am 12.03.2020 bewilligt und die 
Beleuchtung ist bereits bestellt. 

 
- VVT-Kartenverkauf 2019: 

Im letzten Jahr wurden von der Gemeinde 307 VVT-Karten verkauft. 
 

- Abrechnung Gemeinde-Tankstelle: 
Im Jahr 2019 wurde die Millionengrenze mit 1 032.343 Liter verkauftem Treibstoff 
überschritten. 
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- Verhandlung Gehrecht Schönau:  
Die nächste Verhandlung findet am 18.05.2020 vor dem Bezirksgericht Rattenberg statt. 

 
- Wasseranschluss Tennisclub Breitenbach: 

Der Wasseranschluss für die Sprinkleranlage des Tennisclubs Breitenbach ist inzwischen 
fertiggestellt. 

 
- Hochwasserschutz: 

Der Bescheid der Wasserrechtsbehörde ist in der Zwischenzeit ergangen. Die Gemeinde 
Radfeld wird alle möglichen Rechtsmittel ausschöpfen. 
 

- Vorschreibung Zweitwohnsitzabgabe: 
Die Eigentümer der 57 Zweitwohnsitze wurden zwischenzeitlich angeschrieben. 

 
- Bodenaushubdeponie Untergrübl: 

Die Bodenaushubdeponie Untergrübl auf den Grundparzellen 3868 und 3879, KG 
Breitenbach, mit den Eckdaten: Deponiefläche 1,7 ha, 28.500 m³ und Dauer 5 Jahre wurde 
inzwischen genehmigt. 

 
- Materialaufbereitung Firstgrube: 

Die Firma Widmann wurde mit der Rekultivierung der Firstgrube beauftragt und hat die 
Genehmigung für 100 Betriebsstunden mit dem Großbrecher vor Ort erhalten. 

 
- Postpartnerstelle/TVB: 

Der TVB Alpbachtal will die Postpartnerstellen Breitenbach und Brandenberg schließen. 
Vielleicht könnte sogar Roland Lettenbichler die Postpartnerstelle übernehmen. 

 
 
Fragen (stark zusammengefasst): 
 

- Auf Frage GR Markus Luger zu Verkauf ehemalige VS Haus:  
Es wird Gespräche mit den BewerbernInnen geben, welche Interessen sie haben, dass ein 
gemeinsames Konzept verwirklicht werden kann. 

 
- GV Johann Schwaiger und GR Markus Luger kritisieren, dass Gemeinderat und 

Gemeindevorstand in Corona-Zeiten zu wenig informiert worden wären. Der Bgm. 
entgegnet, dass für ihn weitergehende Informationen vom Gemeindevorstand und 
Gemeinderat entbehrlich gewesen sind. 
 

- GV Johann Schwaiger findet die Finanzierung der Volksschule Breitenbach derzeit nicht 
leicht und für ihn sind die Baukosten jetzt sehr hoch. 
 

- GV Johann Schwaiger kritisiert die Haltung des Bürgermeisters beim Hochwasserschutz. 
Beim Hochwasserschutz vertritt der Bgm. weiterhin seine Meinung im Pleassinger. 
 

- Auf Frage GR Peter Bramböck:  
Die Kindergartengebühr für 3-Jährige wird von März bis Juni 2020 erlassen werden. 

 
- Auf Frage GR Markus Luger:  

Ein Wechsel der Gemeinde Breitenbach am Inn zu einem anderen TVB ist nur bei 
Änderung des Tourismusgesetzes möglich. 
 

- Auf Frage GV Johann Schwaiger: 
Die zugesagten EUR 423.000,- (Gemeinde- und Güterwegepaket, Entlastungspaket 
Wegfall Pflegeregress und Ausgleich strukturschwache Gemeinden) werden wie vereinbart 
fließen. 
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2. Beratung und Beschlussfassung über den Umbau und die Neuorganisation vom  

Bürgerbüro 
 
 
Das Bürgerbüro wird ansprechender gestaltet werden, um Bürgernähe zu unterstreichen. 
Der Bgm. stellt die drei Varianten von DI (FH) Thomas Margreiter vor: 
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Dann soll unter Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter die geeignetste Variante (oder eine 
Mischform) in den Sommerferien 2020 realisiert werden. 
Die Kostenschätzung dafür beträgt etwa EUR 25.000,- netto. 
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Die heute unter Punkt 16 zu beschäftigende neue Mitarbeiterin soll in erster Linie als 
ĂEmpfangsdameñ den Erstkontakt mit den Bürgern herstellen. Zusätzlich werden bei ihr Telefon, 
Post, E-Mail etc. eingehen. 
Im BackOffice werden die aufwändigeren Arbeiten wie Protokolle, Schreiben, Reisepässe, VVT-
Karten etc. erledigt werden. 
 
GR Franz Moser gefällt die offene Gestaltung, GR Markus Luger spricht sich für eine spätere 
Realisierung des Umbaues aus.  
Jedenfalls soll das neue Bürgerbüro täglich am Vormittag besetzt sein. 
 
Beschluss: 
 
Mit 14 Stimmen dafür und 1 Stimme dagegen (GR Markus Luger) wird beschlossen, die 
Neuorganisation und den Umbau vom Bürgerbüro nach einem der Pläne von DI (FH) Thomas 
Margreiter im Sommer 2020 umzusetzen. 
 
 
3.  Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der  

Teilungsurkunde GZ: 725/2019GT vom Vermessungsbüro TRIGONOS (Einfahrt Ried) 
 
 
Der Bürgermeister erklärt die Teilungsurkunde. Die Einfahrt Ried war für Busse zu eng. Koller 
Werner und Bramböck Hubert waren in dieser Causa sehr kooperativ.  
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Ablösepreis:  
Dieser orientiert sich am Gemeinderatsbeschluss vom 21.6.2017, Punkt 4, wo für einen m² 
unbelasteten Grund ú 60,00 Ablºse gezahlt wurden. Weiters siehe Punkt 4 der TO! 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, die Teilungsurkunde GZ: 725/2019GT vom Vermessungsbüro 
TRIGONOS zu genehmigen, die Teilflächen 1 und 2 dem Öffentlichen Gut zuzuschreiben und die 
Teilungsurkunde grundbücherlich durchführen zu lassen. 
Die Ablöse für Hubert Bramböck beträgt für die 17 m² (Teilfläche 1) EUR 1.020,00. 
Werner Koller erhält für die 7 m² (Teilfläche 2) keine Ablöse. Dieser Grund wird 1:1 getauscht 
(siehe TOP 4; Vermessungsurkunde GZL.: 14708/17 von DI Norbert Mayr). 
 
 
4.   Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der  
            Vermessungsurkunde GZL.: 14708/17 vom Vermessungsbüro DI Norbert Mayr  
            (Wegverbreiterung ĂHeisenñ) 
 
 
Mit dem GR-Beschluss vom 21.06.2017 zu Pkt. 4 der Tagesordnung wurde diese 
Vermessungsurkunde bereits genehmigt. Aufgrund von Unstimmigkeiten ist die Planbescheinigung 
jedoch abgelaufen. 
In der Teilungsurkunde GZ: 725/2019GT vom Vermessungsbüro TRIGONOS werden von Werner 
Koller 7 m² (Teilfläche 2) zum Öffentlichen Gut abgetreten. Diese 7 m² werden im Verhältnis 1:1 
mit dem Grundzuwachs gemäß der Vermessungsurkunde GZL.: 14708/17 von DI Norbert Mayr 
getauscht. 
 
Der Bgm. erläutert den Sachverhalt anhand der Vermessungsurkunde GZL.: 14708/17 von DI 
Norbert Mayr: 
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Koller Werner: 
 
Exkurs: Wenn man den erforderlichen Grund für die Wegverbreiterung im Verhältnis 1:1 mit Koller 
Werner tauscht, stehen nur mehr 153 m² zum Verkauf. 50m² davon sind noch mit einem Geh- und 
Fahrrecht belastet. 
Der Bgm. schlägt vor, die unbelasteten 103 m² zu EUR 60,-/m² und die belasteten 50 m² zu EUR 
45,-/m², das sind EUR 8.430,- für 153 m², an Koller Werner zu verkaufen. 
 
2003 wurde dem Schneider-Bauern Grund um EUR 43,60/m² bzw. EUR 32,70/m² verkauft. Wenn 
man diese Preise indexiert, erhält man die obigen 60,- bzw. 45,- Euro pro Quadratmeter. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, die Vermessungsurkunde GZL.:14708/17 von DI Norbert Mayr zu 
genehmigen, die Teilflächen 1 und 5 aus dem Öffentlichen Gut EZ 95, KG Breitenbach, zu 
entlassen und den Gemeingebrauch aufzuheben, die Teilflächen 8, 7, 6 und 4 dem Öffentlichen 
Gut zuzuschreiben und die Vermessungsurkunde grundbücherlich durchführen zu lassen. 
 
GR-Beschluss vom 21.06.2017 zu Pkt. 4 der Tagesordnung: 
Der Kaufpreis für Werner Koller beträgt für die 153 m² EUR 8.430,-.  
 
Nach Abzug der 7 mĮ zu ú 60,00 (ú 420,00) gemªÇ dem Grundtausch laut Teilungsurkunde GZ: 
725/2019GT vom Vermessungsbüro TRIGONOS hat Werner Koller ú 8.010,00 zu bezahlen! 
 
Gschwentner Johannes: 
 
Exkurs: Für die Verbreiterung der Gemeindestraße Berg benötigt man ebenfalls Grund von 
Gschwentner Johannes. Nach einem Grundtausch im Verhältnis 1:1 stehen nur mehr 48 m² zum 
Verkauf. 
Der Bgm. schlägt vor, diese um EUR 60,-/m², das sind in Summe EUR 2.880,-, zu verkaufen. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, die Vermessungsurkunde GZL.:14708/17 von DI Norbert Mayr zu 
genehmigen, die Teilfläche 2 aus dem Öffentlichen Gut EZ 95, KG Breitenbach, zu entlassen und 
den Gemeingebrauch aufzuheben, die Teilfläche 3 dem Öffentlichen Gut zuzuschreiben und die 
Vermessungsurkunde grundbücherlich durchführen zu lassen. 
 
GR-Beschluss vom 21.06.2017 zu Pkt. 4 der Tagesordnung: 
Der Kaufpreis für Johannes Gschwentner für die verbleibenden 48 m² beträgt EUR 2.880,-. 
 
 
Die angefallenen Vermessungskosten zwischen Gemeinde Breitenbach, Werner Koller und 
Johannes Gschwentner aliquotiert. 
 
 
5.    Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der  
         Teilungsurkunde GZ: 647/2019GT vom Vermessungsbüro TRIGONOS (DI Ingruber  

Oswald) 
 
 
Der Bürgermeister erklärt die Teilungsurkunde:  
 



Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 06.05.2020          Seite  10 
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GR Klaus Plangger findet es nicht sinnvoll, dass die Gemeinde die Teilfläche 2 veräußert. Es gibt 
für die Gemeinde keine Verpflichtung, diese Teilfläche 2 an DI Oswald Ingruber zu veräußern. 
 
Beschluss: 
 
Mit 11 Stimmen dafür und 4 Stimmen dagegen (PUB, SPÖ) wird beschlossen, die 
Vermessungsurkunde GZ: 647/2019GT (Öffentliches Gut - DI Oswald Ingruber) vom 
Vermessungsbüro TRIGONOS zu genehmigen, die Widmung vom Gemeingebrauch der 
Teilflächen 1 (2 m²) und 2 (15 m²) aufzuheben und die damit verbundene Abschreibung vom 
Öffentlichen Gut zu genehmigen sowie die Teilfläche 3 im Ausmaß von etwas über 0 m² dem 
Öffentlichen Gut zuzuschreiben. 
Der Kaufpreis beträgt laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.06.2019, Pkt. 11, EUR 100,- pro m². 
 
 
6.        Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung und Durchführung der  
           Vermessungsurkunde GZ: LI-5330/19 vom Amt der Tiroler Landesregierung (SI  
           Fischlehen) 
 
 
Zur Durchführung dieser Vermessungsurkunde beim Bezirksgericht Rattenberg bedarf es eines 
Gemeinderatsbeschlusses. Der Bürgermeister erklärt die Vermessungsurkunde:  
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Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, die Vermessungsurkunde GZ: LI-5330/19 vom Amt der Tiroler 
Landesregierung, Sachgebiet Ländlicher Raum, zu genehmigen, die neu entstandene Wegfläche 
dem Öffentlichen Gut zuzuschreiben und die Vermessungsurkunde grundbücherlich durchführen 
zu lassen. 
 
 
7.        Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im 
        Bereich von Gste. 6099/2 und 6113, KG Breitenbach am Inn (Teilflächen;  
         Rinnergschwentner, eFWP-505-2019-00007), von Freiland in ĂSonderflªche Hofstelle  
         mit Erhºhung der zul. Wohnnutzflªcheñ gemªÇ Ä 44 Abs. 2 und 11 iVm. Ä 43 Abs. 7 
         TROG 2016 mit max. 370 m² Wohnnutzfläche   
 
 
Aufgrund eines Fehlers des Raumplaners ist dieses Umwidmungsverfahren zu wiederholen. 
 
Beschluss: 
 
GR Peter Hohlrieder und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die 
folgende geheime Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Breitenbach am Inn 
einstimmig gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 ï TROG 2016, LGBl. Nr. 101, 
idgF, den vom Planer AB Cernusca ausgearbeiteten Entwurf vom 11.2.2020, mit der 
Planungsnummer 505-2019-00007, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Gemeinde Breitenbach am Inn im Bereich 6113, 6099/2 KG 83104 Breitenbach (zum Teil; Erich 
Rinnergschwentner) durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Breitenbach am 
Inn vor: 
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Umwidmung 
 
Grundstück 6099/2 KG 83104 Breitenbach 
 
rund 377 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche Hofstelle mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder  
sonstiger Sonderbestimmung, insb. gem. § 44 (11) [iVm. § 43 (7)  
standortgebunden], Festlegung Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: mit max.  
370 m² Wohnnutzfläche 
 
weiters Grundstück 6113 KG 83104 Breitenbach 
 
rund 5203 m² 
von Freiland § 41 
in 
Sonderfläche Hofstelle mit Erhöhung der zul. Wohnnutzfläche § 44 (2) oder  
sonstiger Sonderbestimmung, insb. gem. § 44 (11) [iVm. § 43 (7)  
standortgebunden], Festlegung Zähler: 1, Festlegung Erläuterung: mit max.  
370 m² Wohnnutzfläche 
 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2016 der Beschluss über die dem Entwurf 
entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder 
Stelle abgegeben wird. 
 
 
8.        Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung eines Mitarbeiterparkplatzes für  
           die NMS und den Kindergarten auf Gst. 5532/4, EZ 22, KG Breitenbach 
 
 
Das ehemalige Bachbett vom Völlental Bach ist ungenützt und steht im Eigentum der Gemeinde. 
Der Bgm. stellt die drei nachstehenden Varianten sowie die Kostenschätzung von BM Ing. Anton 
Gangelberger vor: 
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